
 

 

Niederried b.K. November 2010 



Wie kam unsere Ortszeitung zum Namen "ds Eicheblatt "? 
 

Unser Wappen stellt drei brennende Eichenstümpfe dar,              

wahrscheinlich aus der Zeit, als zur Landgewinnung gerodet wurde. 

Eiche = Baum aus dem Wappen 

Blatt (Blettli) = Zeitung 

Verantwortlich für: 
 
Amtlicher Teil Inhalt: Gemeindeverwaltung Niederried 
Gestaltung + Beiträge: E-Mail: gemeindeverwaltung@niederried.ch 
Mitarbeit Beiträge: Rudolf Weber, Bodenacker 11, 

3283 Niederried, ) 032 392 58 05 
 
Ds Eicheblatt will neben offiziellem Informationsblatt der Gemeinde 
auch Plattform für Niederriederinnen und Niederrieder sowie für       
Vereine und Institutionen sein. 
 
Senden Sie Ihre Berichte, Informationen, Leserbrief e etc. - wir  
drucken sie gerne .  
 
 
 
 
 

"ds Eicheblatt" erscheint 2-mal pro Jahr 
Abgabetermin Ihres Artikels für die nächste Ausgabe: 

Mai 2011 
 

Ausgabe Nr. 35 im November Jahrgang 2010 



 

 

 
 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Niederried 
 
Ich bin mir bewusst, dass schon viele von euch an die kommenden Festtage 
denken, aber bei all den Aktivitäten für die kommenden Feiertage sollten Sie die 
nächste Gemeindeversammlung nicht vergessen. 
 
Neben den üblichen Geschäften stehen an der Gemeindeversammlung auch 
Neu- und Bestätigungswahlen an. 
Für mich war es ein Jahr voller Turbulenzen, das ich mit positiven aber auch mit 
negativen Erfahrungen abschliesse. Zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit 
ist der Gemeinderat neu zu besetzen. 
Esther Schwab wird den Gemeinderat nach 12 Jahren Amtszeit verlassen und 
eine grosse Lüke hinterlassen. Ich möchte es nicht unterlassen mich bei Ihr 
ganz herzlich zu bedanken, für den Einsatz den Sie in dieser langen Zeit zum 
Wohl der Gemeinde beigetragen hat. Es freut mich aber, dass Sie der 
Gemeinde nicht ganz den Rücken kehren wird und bei den Fusionsabklärungen 
gerne weiter mitmachen will. 
 
Trotz des Austrittes von Esther aus dem Gemeinderat wünsche ich mir dass 
diese Lüke geschlossen werden kann und der Gemeinderat auch in Zukunft 
vollzählig ist. 
Ich bin mir bewusst, dass die Arbeit im Gemeinderat auch Zeit in Anspruch 
nimmt, aber man kann auch sehr viel lernen und neue Erfahrungen sammeln. 
Wenn jemand  Interesse hat im Gemeinderat mitzuwirken dann sollte Sie oder 
Er sich zur Wahl stellen. 
 
Nun wünsche ich noch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Der Gemeindepräsident 
Beat Stauffer 
 
 
 
 
 



 

 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung (Dorfstrasse 6)  
Mo: 18:00 - 19:30 Uhr 
Di:   09:00 - 12:00 Uhr 
       14:00 - 16:00 Uhr 
Do:  08:00 - 11:00 Uhr 
  
Telefon    Fax     Mail 
032 392 14 44 032 392 24 48 gemeindeverwaltung@niederried.ch 
 
 
Öffnungszeiten Finanzverwaltung  
Mo: 18:00 - 19:30 Uhr 
  
Telefon    Fax     Mail 
032 392 27 02 032 392 24 48 finanzverwaltung@niederried.ch 
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei vorgängiger Terminvereinbarung auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten gerne zur Verfügung. 
 

Anlässe Grien 2011 
 
Es sind bereits folgende Anlässe bewilligt worden:  
 
14. Mai 2011  Privatanlass 
21. Mai 2011 Fischessen 
13. August 2011 Privatanlass 
 
 
 
Bitte melden Sie sich für eine  
Reservierungsanfrage direkt bei  
der Gemeindeverwaltung Niederried: 
 
Tel. 032 392 14 44 
gemeindeverwaltung@niederried.ch 



 

 

 
�

Der Sportplatz Grien (eingezäunter Teil) steht für Anlässe und Feste von Vereinen 
und Privatpersonen grundsätzlich zur Verfügung.  
 

Bewilligungen 
Die Bewilligung von Anlässen erfolgt in gegenseitigem Einverständnis Gemeinde/
Verein Moon-Light. Die Gemeinde ist grundsätzlich für die Bewilligung sämtlicher 
Anlässe auf dem Sportplatz und im Festzelt zuständig. Die Vermietung des 
Festzeltes erfolgt durch den Verein Moon-Light. Dieser darf das Zelt jedoch erst 
nach Vorweisen der Gemeindebewilligung vermieten.  
 

Benutzungsgebühren 
Die Gebühren für die Benutzung des Sportplatzes werden vom Gemeinderat 
Niederried b.K. anhand eines Gebührentarifs festgelegt: 
 

Benutzungszeiten und Polizeistunde 
Private Anlässe: 
Abendanlässe werden grundsätzlich nur Freitag- und Samstagabend bewilligt. Bei 
privaten Anlässen, wie Geburtstagsfesten, Betriebsfeiern, Hochzeitsfeiern, etc., ist 
Musik wie folgt, unter Einhaltung der allgemein gültigen Lärmvorschriften, erlaubt: 
Freitagabend bis maximal 22.00 Uhr 
Samstagabend bis maximal 24.00 Uhr 
Polizeistunde jeweils um 00.30 Uhr 
 
Grossanlässe: 
Grossanlässe werden im 14-Tage-Rhythmus an maximal 2 auf einander 
folgenden Abenden (Freitag/Samstag) bewilligt. Hier gelten unter Einhaltung der 
allgemein gültigen Lärmvorschriften folgende Zeiten: 
Musik bis maximal 02.30 Uhr, Polizeistunde um 03.30 Uhr. 
 
Bei groben Verstössen gegen die Lärmvorschriften behält sich der Gemeinderat 
vor, die Veranstaltung abzubrechen, bzw. der Feier vom nächsten Abend die 
Bewilligung zu entziehen. Der Gemeinderat kann Kontrollen durchführen.   
 

Allgemeine Auflagen - alle Anlässe 
Abfall: 
Die Beseitigung des Abfalls muss durch die Bewilligungsinhaber geregelt werden. 
Die Gemeinde stellt keine Container zur Verfügung.  

 
Weisungen für die Benutzung des Sportplatzes Grien 



 

 

Aufbauarbeiten:  
Innerhalb des Sportplatzes darf ab Mittwoch vor dem Anlass mit den 
Aufbauarbeiten begonnen werden, abends jeweils bis längstens 22.00 Uhr. Falls 
ausserhalb des Sportplatzes Aufbauarbeiten (Toilettenanlagen, etc.) notwendig 
sind, dürfen diese frühestens ab Freitag, resp. ab Festtag erfolgen. Bis 
Sonntagabend 20.00 Uhr muss alles weggeräumt sein.  
 
Holz: 
Für CHF 150.00 pro Ster (einmal zersägt / Lieferung direkt auf Platz Grien), kann 
auf der Gemeinde Holz bestellt werden. Die Bestellung muss mindestens ein 
Monat vor dem Anlass erfolgen.  
 
Parkplätze: 
Es können die Parkplätze Grien benutzt werden. Bei schlechten 
Wetterverhältnissen ist Vorsicht geboten.  Es ist ausdrücklich verboten an den 
Wegen entlang zu parkieren. 
 
Weisungen beachten: 
Den Weisungen der Aufsichtsperson ist Folge zu leisten. Wenn der Gemeinderat 
es als notwendig erachtet, kann er von Fall zu Fall weitere Auflagen erlassen. 
 
Zugänglichkeit: 
Die Toilettenanlagen im Garderobengebäude und das Beachvolleyball-Feld 
müssen jederzeit frei zugänglich sein.  
 

Spezielle Auflagen - Grossanlässe  
Parkplätze: 
Die Befahrung des Parkplatzes Grien ist nur mit der Einverständnis des 
Platzwartes und des zuständigen Mitglied der Werkkommission gestattet. Es 
findet vor, sowie nach der Veranstaltung eine Abnahme des Platzes und der 
Wege statt. Weitere Parkmöglichkeiten können durch den Veranstalter 
organisiert werden.  
 
Sicherheit / Schutz Einwohnerinnen und Einwohner: 
Damit die Ruhe im Dorf gewahrt wird, muss im Dorfkern eine Patrouille stationiert 
werden.  
 
Schäden: 
Die Signalisationspfosten entlang der Wege und Strassen müssen nach dem 
Anlass allesamt vorhanden sein.  
Falls diese widerrechtlich von Besucherinnen und Besuchern herausgerissen 
werden, hat der Veranstalter die Kosten für die Instandstellung zu übernehmen. 
Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. Der Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung für Schäden an Wegen und Flur wird empfohlen. 



 

 

Toilettenanlagen: 
Ab 50 Personen müssen zusätzliche mobile Toiletten vorhanden sein. Wenn sich 
die Parkplätze mehr als 250 m vom Festplatz entfernt befinden, müssen dort 
ebenfalls mobile Toiletten gestellt werden.  
 

Inkraftsetzung 
Diese Weisungen sind vom Gemeinderat Niederried b.K. am 30. August 2010 
genehmigt und auf dieses Datum in Kraft gesetzt worden. 
 

GEMEINDERAT NIEDERRIED B.K.  
 
B. Stauffer A. Nyffenegger       
Präsident Sekretärin 

Sozialdienste Aarberg 
Einsatz von externen Sozialhilfeinspektoren 
 
Lead: Ab sofort können bei den Sozialdiensten Aarberg bei  Verdacht auf    
Sozialhilfemissbrauch externe Sozialinspektoren ein gesetzt werden. 
 
Seit 2007 hat der mediale Diskurs um den Missbrauch in der Sozialhilfe stark    
zugenommen und das Vertrauen der Gesellschaft in die Behörden hat sehr unter 
der dramatisierenden Berichterstattung gelitten. Die Gesundheits- und                    
Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) hat sich der Thematik der             
Missbrauchsbekämpfung in der individuellen Sozialhilfe intensiv angenommen.  
 
Im Jahr 2008 wurde im Kanton Bern ein Pilotprojekt zum Thema Sozialinspektion 
durchgeführt. Die Ergebnisse des im Jahr 2008 im Kanton Bern durchgeführten 
Pilotprojekts zum Thema Sozialinspektion zeigten, dass sich Sozialinspektionen 
bei begründeten Verdachtsfällen insbesondere zur Aufdeckung von falschen oder 
unvollständigen Angaben zu den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen 
eignen. Im Rahmen der Revision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenaus-
gleich (Projekt FILAG 2012) wird durch indirekte Änderung des Sozialhilfegeset-
zes die ordentliche Gesetzesgrundlage für Sozialinspektionen geschaffen. Haupt-
ziel der Sozialinspektion ist die Stärkung der Missbrauchsprävention und -
verhinderung in der individuellen Sozialhilfe.  
 
In der Übergangsfrist bis Ende 2011 haben die Sozialdienste im Kanton Bern die 
Möglichkeit bei Verdachtsfällen private Anbieter mit einer Leistungsabklärung zu 
beauftragen und die Kosten der Leistungsabklärung dem kantonalen Lasten-   
ausgleich zuzuführen. Die Sozialdienste Aarberg haben entschieden, dass nebst     
internen Abklärungen und Kontrollen bei Verdachtsfällen ab sofort auch externe 
Leistungsabklärer beauftragt werden können. 
 



 

 

Trinkwasserqualität 
 
Gestützt auf Art. 275d der Lebensmittelverordnung informieren wir über die 
Qualität des Trinkwassers.  
 
Wasserprobe vom 19.04.2010 im Pumpwerk Au und Bodenacker. Das 
Grundwasser ist unbehandelt.  
 

 
 
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse :  
Wasserhärte  31.4o f 
Calcium   110.9   mg/l 
Magnesium   9.2   mg/l 
Natrium      4.6   mg/l 
Kalium      2.5   mg/l 
Chlorid    13      mg/l 
Sulfat    36      mg/l 
Fluorid      0.10 mg/l 
Nitrat    29      mg/l 
Nitrit  nicht nachweisbar 
Ammonium  nicht nachweisbar 
 
Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse: 
Escherichia coli   nicht nachweisbar pro 100 ml 
Enterokokken   nicht nachweisbar pro 100 ml 
Aerobe, mesophile Keime nicht nachweisbar pro 100 ml 
 

 
 
Die ob genannten Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften.  
 
Weitere Auskünfte betreffend Wasserversorgung oder Wasserqualität können bei 
der Gemeindeverwaltung eingeholt werden.  
 
Die Werkkommission 
Niederried, Mai 2010 

Untersuchungsergebnisse Pumperk Au 

Gesamthärte 
in of 

Härtebereich 

0 - 15 weich 
15 - 25 mittelhart 
Über 25 hart 



 

 

Baugesuchsformulare 
 
Die Formulare können am Schalter der Gemeindeverwaltung, oder direkt per   
Internet auf folgender Homepage bezogen werden: 
 
www.jgk.be.ch/site/bauen 
 
Bei Fragen zum Ausfüllen der Formulare können Sie unseren Bauinspektor   
Marcel  von  Allmen,  Sumag Bauinspektoren,  Tel.  032  386 10  05,  E-Mail                  
sumag@besonet.ch, oder die Gemeindeverwaltung kontaktieren.  

Vermisst 
Vermissen Sie ein Tier? Rufen Sie uns 
unter folgender Nummer an: 
 
Telefon 0900 1844 00  (Fr. 1.95 pro 
Minute) 
Wir sind von Montag bis Freitag, 9 bis 12 
und 14 bis 17 Uhr erreichbar. 

 
Gefundene Tiere werden auch im Internet 
unter www.stmz.ch oder unter http://
gefunden.tierschutz.ch publiziert. 

 

Gefunden 
Haben Sie ein Tier gefunden? Sie können 
es uns online, per Telefon oder Fax 
melden: 
 
Telefon 0800 1844 00 (kostenlos) 
Wir sind von Montag bis Freitag, 9 bis 12 
und 14 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar 

 



 

 



 

 

 Einwohnergemeinde Niederried b.K. 

 
Einladung zur ordentlichen 

Gemeindeversammlung 
Freitag, 03. Dezember 2010, 20.00 Uhr Turnhalle 

 
Traktanden: 
1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler 
2. Voranschlag 2011 

a) Festlegen der Steueranlage, der Liegenschaftssteuer und  
    der Hundetaxe 2011 
 b) Genehmigung des Voranschlages 2011 

3.   Schülertransportkosten 
 a) Genehmigung Nachkredit 2010/2011 

      b) Genehmigung jährlich wiederkehrende Ausgaben  
4  Kreditabrechnung Umbau Schulhaus; Kenntnisnahme 
5.  Personalreglement; Genehmigung Teilrevision 
6.   Wahlen 

   a) Wahl Gemeindepräsident/in 
   b) Wahl Vizegemeindepräsident/in  

 c) Wahl 2 Mitglieder Gemeinderat 
 d) Wahl 2 Mitglieder Wegkommission 

7. Mitteilungen des Gemeinderates  
8. Verschiedenes 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden erfolgen im Mitteilungsblatt "ds 
Eicheblatt", welches jeder Haushaltung zugestellt wird. Der detaillierte 
Voranschlag 2011 kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen und bezogen 
werden; an der Versammlung werden keine Voranschläge mehr abgegeben. 
Weitere Unterlagen zu den Traktanden liegen auf der Gemeindeverwaltung zur 
Einsicht auf.  
 
Verletzungen von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sind an der 
Versammlung sofort zu rügen. Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen. Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen (in Wahlsachen 
innert 10 Tagen) nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Seeland 
schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden.  
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt 14 Tage nach der Versammlung 
für 30 Tage auf der Gemeindeverwaltung auf. Während der Auflage kann 
schriftlich und begründet Einsprache beim Gemeinderat gemacht werden.  
 
Alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger werden zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen.  



 

 

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler 

Erläuterungen erfolgen direkt an der Versammlung.  

2. Voranschlag 2011 
a) Festlegen der Steueranlage, der Liegenschaftsste uer und der 

Hundetaxe 2011 
b)   Genehmigung des Voranschlages 2011  

Finanzplan 2011 - 2015  
 
Der Finanzplan wurde durch die Finanzverwalterin auf Grund der Beschlüsse des 
Gemeinderates vom 30. August 2010 erarbeitet, am 7. Oktober 2010 
fertiggestellt und durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 18. Oktober 2010 
genehmigt. 
 
Im Finanzplan 2011 - 2015 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen: 
 

 
 
Aufgrund der Prognosen wird für die kommenden Jahre eine Unterdeckung in 
der Grössenordnung zwischen Fr. 35‘000.- und 68‘000.- erwartet. Sämtliche 
Defizite können durch das Eigenkapital gedeckt werden. Im Jahr 2015 wird noch 
mit einem prognostizierten Eigenkapital von Fr. 758‘963 gerechnet.  
Im Moment muss mit keiner Steuererhöhung gerechnet werden. 
 

2011 Beleuchtung Halenweg Fr.   30‘000 

  Generelle 
Wasserversorgungsplanung GWP 

Fr.   20‘000 

  ARA Schachtsanierung Fr.     5‘000 

  ARA, Leitungssanierung Fr. 480‘000 

  Erschliessung Bauland „Schulhaus“ Fr.   30‘000 

2012 Wasser, Sanierung Dorfleitung Fr. 100‘000 

  Wasser, Löschwasserleitung Fr. 300‘000 

  ARA, Schachtsanierungen Fr.   10‘000 

2013 Wasser, Sanierung Dorfleitung Fr. 100‘000 

  ARA, Schachtsanierungen Fr.   15‘000 

2014 Wasser, Sanierung Pumphaus Fr. 250‘000 

  Ortsplanungsrevision Fr.   35‘000 



 

 

 
 
 
Die geplanten Projekte, die die Finanzkompetenz des Gemeinderates von Fr. 20‘000 
überschreiten, werden zum gegebenen Zeitpunkt der Gemeindeversammlung zum 
Beschluss vorgelegt.  
 

 
Voranschlag 2011  
 
Der Voranschlag 2011 sieht einen Ertrag von Fr. 1‘245‘057.-- und einen Aufwand von  
Fr. 1‘232‘370.- vor. Wir rechnen für das nächste Jahr mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 12‘687.-.  
 
Grösstenteils sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Voranschlag 
2010 zu verzeichnen und die Zahlen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. 
Nachfolgend eine Orientierung über die wichtigsten Abweichungen. 
 
Exekutive 
Eine Delegation der Partnergemeinde Nisovice wird im 2011 zu Besuch erwartet. 
 
Bildung 
Die Kosten für die Lehrerbesoldungen wurde nach den FILAG-Prognosen anhand der 
Einwohner- und Schülerzahlen budgetiert:  
 
Gemeindestrassennetz 
Beim Winterdienst wurde analog der Rechnung 2010 gerechnet.  
Der Unterhalt des Gemeindestrassennetzes bewegt sich im gleichen Rahmen. 
Neu ist der Budgetposten für die Erstellung des Strassenkatasters. 
 
Finanzen und Steuern 
Die budgetierten Steuern basieren auf den mit der Finanzplanungshilfe errechneten 
Prognosen. Die Herbstprognosen der Experten versprechen ein geringfügiges 
Wachstum für 2010. So fallen die Steuerprognosen wieder etwas positiver aus. Bei 
diesen Zahlen sind die tarifwirksamen Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2011 
mit eingerechnet. 
 
Auf Empfehlung der Abteilung Gemeindefinanzen des Amtes für Gemeinden und 
Raumordnung wird eine „Rückstellung Einkommenssteuerertrag“ getätigt. 
 
 
-> Text geht weiter nach der Darstellung auf der nächsten Seite... 

Antrag Gemeinderat: 
Die Versammlung nimmt Kenntnis vom überarbeiteten Finanz- und 
Investitionsplan 2011 – 2015. 
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3.  Schülertransportkosten 
 a) Genehmigung Nachkredit 2010/2011 

     b) Genehmigung jährlich wiederkehrende Ausgabe n  

Der Schulweg für die Kindergartenkinder, sowie die Schüler der 1. und 2. Klas-
se wurde durch den Gemeinderat als unzumutbar beurteilt. Die Kinder werden 
nun mit dem Schulbus der Firma Eicher Kleintransporte zum Kindergarten und 
zur Schule gefahren.  
 
Die Schülertransportkosten für die Semester 2010 / 2011 betragen CHF  
 
1. Semester Schuljahr 2010 / 2011 
Total Kosten pro Woche  CHF      520.00 
Total Kosten für 1. Semester à 19 Wochen CHF   9`880.00 
 
2. Semester Schuljahr 2010 / 2011 
Total Kosten pro Woche  CHF      620.00 
Total Kosten für 1. Semester à 19 Wochen CHF 11`780.00 
 
Total Kosten Schuljahr 2010 / 2011  CHF 21`660.00 

Anträge Gemeinderat: 
a) Genehmigung Nachkredit 2010/2011 
b) Genehmigung jährlich wiederkehrende Ausgaben  

Zinsen 
Zur Realisierung der grossen Investitionen bei der ARA-Leitungssanierung wird 
die Gemeinde Fremdkapital benötigen und es muss ein Passivzins budgetiert 
werden. Im Gegenzug muss die Abwasserversorgung das geliehene Geld 
zugunsten der laufenden Rechnung der Gemeinde verzinsen. 
 
In Anbetracht der bevorstehenden grösseren Investitionen soll die 
Gemeindesteueranlage auf 1.77 belassen werden. Ebenfalls der 
Liegenschaftssteuersatz ist mit 1,5 Promille der amtlichen Werte und die 
Hundetaxe mit Fr. 50.- pro Tier unverändert. 

Anträge Gemeinderat: 
1. Die Steueranlage ist mit 1.77, die Liegenschaftssteuern mit 1,5‰ des  
       amtlichen Wertes und die Hundetaxe mit Fr. 50.-- pro Hund zu genehmigen. 
2. Der Voranschlag ist mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12‘687 zu    

genehmigen. 



 

 

4  Kreditabrechnung Umbau Schulhaus; Kenntnisnahme 

Der Umbau Schulhaus ist abgeschlossen. Der Kredit von CHF 530`000 wurde um 
CHF 30`547.17 überschritten.  
 
Für die Genehmigung der Kreditüberschreitung ist der Gemeinderat zuständig. 
Der Gemeindeversammlung wird die Kreditabrechnung Umbau Schulhaus zur 
Kenntnisnahme unterbreitet.  
 
Die detaillierte Kreditabrechnung liegt zur Einsichtnahme auf der                        
Gemeindeverwaltung auf.  

Antrag Gemeinderat: 
Auf Kenntnisnahme Kreditabrechnung Umbau Schulhaus 



 

 

5. Personalreglement; Genehmigung Teilrevision 

Das Reglement liegt ab dem 01. November 2010 auf der Gemeindeverwaltung 
zur Einsichtnahme auf. Das Personalreglement wurde den kantonalen 
Bestimmungen angepasst. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat die 
Teilrevision vorgeprüft und den Änderungen zugestummen. Der 
Vorprüfungsbericht liegt ebenfalls zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung 
auf.  
 
Auszüge aus dem Personalreglement: 
 
1. BEHÖRDENMITGLIEDER 
Streichung Artikel: 
1.1.6 Entschädigung für Spezialaufgaben gem. Ziff. 3.3  
 
Neu: Entschädigung mit Abgabe Sitzungsgeld 
 
 
1.4 WEITERE KOMMISSIONEN 
Streichung Artikel: 
1.4.3 Entschädigung für Spezialaufgaben gem. Ziff. 3.3    
 
Neu: Entschädigung mit Abgabe Sitzungsgeld 
 
 
2. ANGESTELLTE 
 
Streichung Artikel: 
2.1.1 Gemeindeweibel       Fr. 800  .-  
2.1.3 Unterhalt Badeplatz Grien     Ansatz Hilfspersonal *  
2.1.4 Zentralstelle für Ackerbau- und Rebbau  Ansatz Hilfspersonal *  
2.1.5 Pferdekontrollführerin/Pferdekontrollführer Ansatz Hilfspersonal *  
 
Neu: 
Bezahlung nach Ansatz Hilfsarbeiter / Funktionäre.  
 
Streichung Artikel:  
2.2. Leiterin / Leiter Schulzahnpflege    
Entrichtung Beiträge gemäss Ansätze der Erziehungsdirektion  
 
Streichung Artikel: 
2.3 Feueraufseher / Feueraufseherin 
Wird durch externe Person durchgeführt. Regelung Zahlung Ansätze gemäss 
Gebührenreglement Niederried.  



 

 

Antrag Gemeinderat: 
Auf Genehmigung Teilrevision Personalreglement.  

3. SITZUNGSGELDER UND SPESEN   Alt: Taggelder 
 
Alt: 

 
Neu: Anpassung der Sitzungsgelder gemäss aktuellen, gemeindeüblichen 
Ansätzen: 
Gemeinderat, Kommissionen, Gemeindedelegierte sowie Angestellte:  
3.1.1 Sitzungen bis 2 Stunden    CHF    50.00   
3.1.1 Sitzungen 2 bis 3 Stunden    CHF    65.00 
3.1.2 Sitzungen über 3 Stunden bis 5 Stunden  CHF  100.00 
3.1.3 Sitzungen ab 5 Stunden    CHF  160.00 
 
 
3.2.2  Alt: Mittagessen CHF 20.00  Neu: Auswärtige Hauptmalzeit CHF 25.00  
  
Streichung Artikel: 
3.3 Besondere Aufträge 
Die Mitglieder des Gemeinderates und der Kommissionen (ohne Personal    
Gemeindeverwaltung) beziehen für besondere Aufgaben und Arbeiten, die nicht 
mit Tag- oder Sitzungsgeldern gemäss Ziff. 3.1 abgegolten werden, die 
Stundenentschädigung gemäss Ansatz Hilfspersonal. 
 
Neu: Abgeltung mit Aufwand Sitzungsgeld.  
 
 

Mitglieder des Gemeinderates, der ständigen Kommissionen und der Spezial-
kommissionen, Gemeindedelegierte sowie Angestellte 
Ganztagessitzung (ab 5 Stunden) Fr. 150.00   
Halbtagessitzungen (min. 3 Stunden) Fr.   80.00 

  
  

  

Tagessitzung bis 3 Std. 
(pro Stunde) 

Ansatz Hilfs-
personal * 

  

Abendsitzungen     
Gemeinderat Fr.   35.00   
Kommissionen / Delegierte Fr.   35.00   



 

 

6.   Wahlen 
 a) Wahl Gemeindepräsident/in 
 b) Wahl Vizegemeindepräsident/in  

 c) Wahl 2 Mitglieder Gemeinderat 
   d) Wahl 2 Mitglieder Wegkommission 

a) Die Amtsperiode von Gemeindepräsident Beat Stauffer läuft per Ende 2010  
    ab. Dieser stellt sich zur Wiederwahl.   
 
b) Ebenso erneut zur Wahl stellt sich Beat Aeschbacher als Vizegemeinde-   
    präsident.  
 
d) Hansueli Lanz stellt sich für eine erneute Amtsperiode als   
    Mitglied des Gemeinderats zur Verfügung. Esther Schwab hat 3 Amtsperioden    
    (12 Jahre) absolviert und kann aus diesem Grund nicht wiedergewählt werden.  
 
d) Zur Wiederwahl als Mitglied der Wegkommission steht Hans-Peter Gosteli.  
    Hansjörg Scheurer ist bereits seit drei  Amtsdauern Mitglied de 
    Wegkommission und kann aus diesem Grund nicht wiedergewählt werden.  
 
Weitere Wahlvorschläge können auf der Gemeindeverwaltung oder direkt an der 
Gemeindeversammlung abgegeben werden. 

7. Mitteilungen des Gemeinderates  

- Fusionsabklärungen zwischen Kallnach und Niederried; Information über 
Stand der Abklärungen 
 
Weitere Mitteilungen erfolgen direkt an der Versammlung.  

8. Verschiedenes  

Rückmeldungen aus der Versammlung.  

GEMEINDERAT NIEDERERIED B.K. 
Niederried b.K., November 2010 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Burgergemeinde Niederried 
  
 
 
Freitag, 26. November 2010, 20.15 Uhr im Schulhaus 
 
Traktanden: 
 
1. Protokoll der ordentlichen Versammlung vom 28. Mai 2010 
 
2. Voranschlag 2011 
 
3. Nutzungsreglement; Genehmigung 
 
4. Waldreglement; Aufhebung 
 
5. Wahlen 
    a) 3 Mitglieder des Burgerrates; (2 Neuwahlen, 1 Wiederwahl) 
    b) Burgerkassier; Wiederwahl 
    c) 1 Mitglied Rechnungsprüfungskommission; Wiederwahl 
 
6. Orientierungen aus dem Burgerrat 
 
7. Verschiedenes 
 
Das Nutzungsreglement liegt 30 Tage vor der Versammlung auf der 
Gemeindeverwaltung Niederried b.K. auf.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und 
begründet beim Regierungsstatthalteramt Seeland einzureichen (Art. 63ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden 
(Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse 
nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
  
Wir laden alle stimmberechtigten Burgerinnen und Burger zu dieser 
Versammlung herzlich ein und freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung. 
 
 
 
Niederried, 18. Oktober 2010 Der Burgerrat 
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BRENNHOLZ-BESTELLUNG 

Die gewünschte Brennholzmenge kann mit untenstehendem Talon bis 
am 1. Dezember 2010 beim Bannwart eingereicht werden. 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRENNHOLZ-BESTELLUNG 
 
Abzugeben beim Bannwart, Jakob Weber, Dorfstrasse 19,             
3283 Niederried, Tel. 032 392 20 41Abzugeben beim Bannwart, Jakob Weber, 

Name/Vorname: 

Gewünschte Holzmenge:.....................................................     Buche 

......................................................     Eiche 

......................................................     Tanne  

�



 

 

Der Tannenbaumverkauf findet wie jedes Jahr auf 
dem 
 
 

Vorplatz der Liegenschaft 
 

Jakob Weber 
Dorfstrasse 19 

Niederried 
 
 
statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Der Burgerrat 

WEIHNACHTSBAUM – VERKAUF   

 

Samstag, 18. Dezember 2010 
von 09.00 – 10.30 Uhr 

 
������  



 

 

   

 
  
      W IEDMER BLUMEN AG 
 BLUMENGESCHÄFT 
 GÄRTNEREI 
 
Walperswilstrasse 59, 3270 Aarberg   und Gimmerz 8, 3283 Kallnach 
Tel. 032 392 12 91  Fax 032 392 33 31    Tel. 032 392 39 51 
 



 

 



 

 

Die Mäh(er)profis aus Kallnach: 
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Neuchâtel 
Text verfasst von Ruedi Weber 
 
An was denken Sie beim lesen des Wortes „Neuchâtel“?? An die Stadt 
Neuenburg, seinen Weisswein, oder an das Schloss? Nein, ich spreche vom 
Dampfschiff Neuchâtel, das am 09. Mai 1912 zur Jungfernfahrt auf den 
Juraseen auslief und bis 1968 im Dienst stand. Danach wurde es als 
schwimmendes Restaurant am Quai in Neuenburg festgemacht.  
 
Die Stiftung TRIVAPOR hat sich zum Ziel gesetzt, das Schiff originalgetreu zu 
restaurieren, um es auf dem Bieler-, Neuenburger– und Murtensee wieder zu 
wassern. Dampfschiffe geniessen eine sehr grosse Popularität. Die 
Passagierzahlen sind um 20% höher als bei anderen Schiffen. 
 
Am 06. Mai 2010 hatte ich Gelegenheit, die Neuchâtel zu besichtigen. Aussen 
sieht man noch keine markanten Veränderungen. Im Innern sieht das Schiff wie 
„ausgeweidet“ aus. Elektrokabel hängen von der Decke, viele Planken aus 
edlem Holz liegen herum, die Dampfmaschine ist ausgebaut, nur weniges ist 
von der einstigen Einrichtung noch zu sehen. Die Verantwortlichen des Vereins 
TRIVAPOR rechnen fest damit, das Schiff 2013/2014 wassern zu können. Bei 
seiner Jungfernfahrt war das Schiff für 550 Personen zugelassen, wegen der 
Änderungen am Schiff und den neuen Sicherheitsvorschriften wird diese Zahl 
zukünftig auf 300 Passagiere begrenzt sein. Schiff Ahoi! 
 
Im Mai 2010 
 
 



 

 

Die Schanze „Schärpeter“ in Bargen, älteste Festung sanlage der 
Schweiz 
Text verfasst von Ruedi Weber 
 
Wenige werden fundiert wissen, um was es hier geht. Schreibender auch nicht. 
Diese Schanze wurde im Nachbardorf Bargen erbaut, dazu ein paar Fakten: 
 
Die Lage der Schweiz 1830 
 
Die in der nachnapoleonischen Zeit aufgebauten Spannungen mündeten 1830 
in die Julirevolution in Frankreich. In Voraussicht eines neuen europäischen 
Krieges ordnete die eidgenössische Tagsatzung eine Teilmobilmachung an. 
Oberst Henri Dufour wurde zum Generalstabschef ernannt und Guigier de 
Prangins zum General. Von Frankreich schien die grösste Gefahr auszugehen. 
Die Aare stellte hier eine Hauptwiederstands-  oder Basislinie dar. 
 
In Aarberg liefen und laufen heute noch die von Biel, Neuenburg und Yverdon-
Murten nach Bern führenden Strassen zusammen. Da die beiden 
Sappeurkompanien der eidgenössischen Kontingentsarmee bereits in St-
Maurice und auf der St. Luziensteig eingesetzt waren, erklärte sich der Stand 
Zürich bereit, eine halbe Kompanie seiner Sappeurtruppen für den Bau in 
Bargen zur Verfügung zu stellen. Am 12. April 1831 marschierte das 
Sappeurdetachement Ziegler 49 Mann stark, von Zürich nach Aarberg. Die 
Sappeure wurden als Vorarbeiter von ca. 800 Taglöhnern aus der Umgebung 
eingesetzt. Diese mussten sogar ihre Schaufeln selber mitbringen. Nach einer 
Bauzeit von 2 Monaten waren die beiden Hauptwerke „Grosse Bargenschanze“ 
und das Homwerk genannt „Chappelenschanze“ vollendet. Heute zeugen nur 
noch Teile der „Grossen Schanze“ auf dem Bargenhügel und die Schanzen 
„Schärpeter“ und „Golsreine“ in der Gemeinde Bargen vom Brückenkopf 
Aarberg. Die Schanze „Schärpeter“ ist das einzige noch intakte Bauwerk des 
Befestigungsrings Aarberg.  
 
Im Juli 2010 
 
 



 

 

Irrlichter im Grossen Moos ?  
Text verfasst von Ruedi Weber 
 
Im Moos sah es zuweilen gespenstisch aus. Beim Zusammentreffen 
bestimmter atmosphärischer Voraussetzungen konnte sich das dem Boden 
entströmende Sumpfgas entzündeten und ein eigenartiges Schauspiel 
darbieten.  
 
Ernst Schori in Radelfingen durchlief seine vierjährige Mechanikerlehre, für die 
er 600 Franken zu bezahlen hatte, in Neuenburg. Samstagnacht kehrte er mit 
dem Fahrrad nach Hause. Im Herbst des Jahres 1918 hatte er ein sonderbares 
Erlebnis. Zwischen Siselen und der über den Hagneckkanal führenden Brücke 
sah er plötzlich, wie abseits der Strasse zwei bis drei Fuss hohe Flammen aus 
dem Boden züngelten, dann wieder zusammenfielen, um neuen Feuern Platz 
zu machen. Als der Eingeschüchterte seiner Grossmutter das Geschehene 
erzählte, berichtete sie ihm lachend, solchen Irrlichtern wiederholt begegnet zu 
sein. Diese Frau hatte während mehr als 30 Jahren mit der Butter der 
umliegenden Käsereien von Frieswil, später von Radelfingen aus, den 
Wochenmarkt in Neuenburg besucht. Sie verliessen ihren Wohnort mit den 
Einspännerfuhrwerk am Mittwochnachmittag, um am späten Donnerstagabend 
zurückzukehren. Der Weg führte durch das Grosse Moos.  
 
Im Juli 2010 
 
 
 
Quellenanhabe: Gesamtmelioration Ins-Gampelen-Gals, 1970—1985  
 



 

 

Dem Himmel nah... 
Text verfasst von Ruedi Weber 
 
Im Bodenacker fiel für längere Zeit die Strassenbeleuchtung auf der 
Verzweigung Stauwehr / Golatenstrasse aus. Vermutlich touchierte ein 
Lastwagen oder in schweres landwirtschaftliches Gerät den Masten, was zu 
einem Kurzschluss führte. Was tun? Ernst Schwab organisierte in Kallnach den 
Hebekran und assistiert von Jürg Scheurer wurde in schwindelerregender 
Höhe die Lampenfassung und die Birne ausgewechselt. Seither sind wir auch 
Nachts wieder „erhellt“. Danke.  
 
Im Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renaturierung St. Vrene Bach / Biberpass WKW Nieder ried-
Radelfingen 
Text verfasst von Ruedi Weber 
 
Mit der Landumlegung Detlige-Jucher-Ostermanigen konnte der BKW FMB 
Energie AG Land für ökologische Aufwertungen im Umfeld der 
Wasserkraftanlage Niederried-Radelfingen zugeteilt werden.  
 
Der eingedolte Gewässerabschnitt des St. Vrene-Bachs (Binnenkanal) wird als 
Lebensraum für an das Wasser gebundene Tiere und Pflanzen auf rund 350m 
freigelegt.  
 
Die Aare und der Stausee werden insbesondere für die gefahrlose Wanderung 
des Bibers miteinander vernetzt. Im Umfeld des neuen Bachlaufs entstehen 
Pionierflächen (offener Kies) und Magerstandorte, welche längerfristig 
gefährdeten Tier– und Pflanzenarten als Lebensraum zur Verfügung stehen. 



 

 

Mit der Anlage von Tümpeln für den Laubfrosch und dauernde Vertiefungen 
seitlich des Bachlaufs entsteht neuer Lebensraum für Amphibien.  
 
Ausführende Arbeiten 
 
Oberbodenabtrag auf rund 10`000 m2, Aushub Kies und Unterboden, 
Kiesschüttung in der Aare unterhalb des Kraftwerks.  
 
Erstellung einer Packwerkbühne und einer Rauhrampe beim Einstieg. 
Durchlass Uferweg Maulprofil 200/150 und Dammstrasse.  
 
Einstieg oberwasserseitig mit Hochwasserschutzmassnahmen.  
 
Biberpass mit Lockwasser ca. 4 l/sec. seitlich bepflanzt.  
 
Rückbau Aussentrafostation und Gestaltung eines Trockenbiotopes. Frühjahr 
2011, Rückbau Trafostation und Masten.  
 
Im Juli 2010 



 

 

E R E I G N I S S E  
 
Geburtstage 2010  
 
März 
93 Jahre  Weber Verena 
 
Mai 
96 Jahre  Tillmann Gertrud 
 
Juni 
90 Jahre  Schenk Martha    
 
September 
97 Jahre  Bosshard Frieda    Wir gratulieren herzlich!  
92 Jahre  Krieg Anna 
 
November 
91 Jahre  Weber Marie 
90 Jahre  Weber Helene 
 
Dezember 
85 Jahre  Tschanz Fritz 
 

Geburten  
 
 
20.09.2010 
Luca Fabian Bruch 
Eltern Maria Egli Bruch und Werner Bruch 
 
 
 
 
 
         Wir wünschen der Familie  
         alles Gute!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


